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der medizinischen Einrichtungen unterstützt die fachgerechte Weiterleitung der Patienten an 
entsprechende Behandlungs- und Versorgungseinrichtungen. 
Die Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen in Bad Frankenhausen, Bad Langensalza, Bad 
Tennstedt, Heilbad Heiligenstadt, Harztor, Ortsteil Ilfeld und Ellrich, Ortsteile Sülzhayn und 
Marth sind ein unverzichtbarer Bestandteil im Gesundheitswesen. Gleichzeitig tragen sie zur 
Umsetzung der spezifischen touristischen Funktion Kur in den ausgewiesenen Regional be-
deutsamen Tourismusorten  Regionalplan, 4.6.2 bei. 
Die Krankenhäuser, besonders die Fachkliniken mit überregionalem Versorgungsauftrag sowie 
Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, als bedeutende Arbeitgeber, werden auch weiter-
hin wichtige Wirtschaftsfaktoren in der strukturschwachen Planungsregion darstellen. 

G 3-31 In allen Grundzentren soll die medizinische Grundversorgung erhalten werden. 
Der Bestand an Ärzten, Zahnärzten und ambulanten medizinischen Einrichtun-
gen wie Ambulatorien, Diagnose- und Therapieeinrichtungen sowie Apotheken 
soll sichergestellt werden. Medizinische Versorgungszentren sollen in den 
Grundzentren eingerichtet bzw. ausgebaut werden. Die fachärztliche Versorgung 
soll in den Mittelzentren erhalten bzw. ausgebaut werden. 
Begründung G 3-31  
Entsprechend der Leitfunktion der Grundzentren zur wohnortnahen Grundversorgung sind in 
den Grundzentren elementare öffentliche Dienstleistungen durchzuführen, zu denen auch das 
Vorhalten von Praxen für Allgemeinärzte und Apotheken gehören. 
Aufgrund der sich ständig verändernden Altersstruktur, der Zunahme an chronischen Erkran-
kungen und permanentem Ärztemangel besonders im Ländlichen Raum, ist die Sicherung der 
medizinischen Grundversorgung mit Allgemeinmediziner, Zahnarzt und Apotheke sowohl hin-
sichtlich Quantität als auch Zentralität dringend erforderlich. Die medizinischen Versorgungs-
zentren als Einrichtungen für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit unterschiedlicher medizini-
scher Fachgebiete und nichtärztlicher Heilberufe tragen zur Bündelung medizinischer Versor-
gungsleistung und zur Schaffung dauerhafter, tragfähiger Strukturen bei. 
Der Bedarf an spezieller fachärztlicher Versorgung hat sich bedingt durch die höhere Lebenser-
wartung, veränderte Altersstruktur sowie Umwelt- und Arbeitsbedingungen zwischen den ein-
zelnen Fachbereichen verschoben und ist teilweise erheblich gestiegen (Geriatrie, Psychiatrie, 
Abhängigkeitserkrankungen). 

3.3.2 Soziales 
Gemäß Landesentwicklungsplan sind unter Beachtung des Zentrale-Orte-Systemes offene, am-
bulante und teilstationäre Einrichtungen zur Versorgung von pflegebedürftigen Menschen sowie 
altersgerechte Wohnformen, welche in zumutbarer Entfernung erreicht werden können, vorzu-
halten  LEP, 4.3.10. Die ambulanten Pflegedienste sind flächendeckend sicherzustellen. 

G 3-32 Das Netz leistungsfähiger Kindertageseinrichtungen in der Planungsregion 
Nordthüringen soll wohnortnah erhalten werden. Mindestens in den Mittelzentren 
sollen behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder betreut werden, in den 
Grundzentren sollen Einrichtungen vorgehalten werden, welche auch Kinder in 
krippenfähigem Alter betreuen können. 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sollen mit unterschiedlichen Schwer-
punktsetzungen dem sich ändernden Bedarf angepasst, mindestens in den Zen-
tralen Orten höherer Stufe vorgehalten werden. Die stationären Jugendhilfeein-
richtungen sollen durch ambulante Maßnahmen ergänzt werden. 
In den Zentralen Orten höherer Stufe sollen Kinder- und Jugendzentren, in den 
Grundzentren sollen Jugendclubs mit mehreren Räumen vorgehalten werden. 
Die vorhandenen Jugend- und Familienfreizeitstätten sollen erhalten bzw. ausge-
baut werden. Der Bestand an Jugendherbergen und ähnlichen Jugendübernach-
tungsmöglichkeiten soll mindestens in den Mittelzentren erhalten werden. 
Begründung G 3-32  
Entsprechend der Leitfunktion der Grundzentren zur wohnortnahen Grundversorgung sind in 
den Grundzentren elementare öffentliche Dienstleistungen vorzuhalten, zu denen auch Kinder-
tagesstätten als Familien unterstützende Einrichtungen der Daseinsvorsorge gehören. 
Auf Grund der demographischen und gesellschaftspolitischen Veränderungen besteht ein drin-
gendes Erfordernis, familienfreundliche Bedingungen zu schaffen sowie Kinder und Jugendliche 
in ihrer Entwicklung zu begleiten und zu fördern. Eine altersgerechte Förderung der geistigen 
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